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BLOCK I
WER MACHT NAHVERKEHR UND WARUM?
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ÖPNV-
Verantwortlichkeiten

SPNV-Aufgabenträger (AT) in Niedersachsen

Bahnreform, Regionalisierung & Zuständigkeiten

1996 Bahnreform: Gesetzliche und organisatorische 
Neuordnung der bundeseigenen Eisenbahnen

1997 Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG) 
Festlegung der Zuständigkeiten für den Nahverkehr 
Aufgabenwahrnehmung durch Aufgabenträger (AT)

o SPNV-AT: LNVG, Region Hannover und Regional-
verband Großraum Braunschweig (vormals ZGB)

o ÖPNV-AT: Die Niedersächsischen Landkreise und 
kreisfreien Städte

▪ AT agieren autark im eigenen Wirkungskreis

▪ Definition der sog. ausreichende Bedienung der 
Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV als 
Aufgabe der Daseinsvorsorge

▪ Daseinsvorsorge ist nicht einklagbar
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1. Netzebene

Die hierarchische Einordnung des Nahverkehrs
Jedes Produkt hat eine Aufgabe – eins für alles ist nicht zweckmäßig

Mobilitätsmanagement, Stephan Börger
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3. Netzebene

SPNV (RE)

1 Linienbedarfsverkehr

Schnelle überregionale 
Verbindungen

Regional-/Stadtverkehr

SPNV (RB, S, RS)
2. Netzebene

Überregionale 
Verbindungen

4. Netzebene
Nachfrageorientierte 

Bedienformen

Regional/-Stadtbus
Stadtbahn

Schülerbeförderung,
LBV1 zur Flächen-

erschließung

Landesbedeutsame 
Buslinien

37
Kreise

&
kreis-
freie 

Städte
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„Geliefert wie bestellt“ oder „alles ist möglich“
Jeder Aufgabenträger hat den Nahverkehr, den er verdient
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https://www.youtube.com/watch?v=ynuqAvzZDTQ
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Zusammenfassung Block I
„Wer macht Nahverkehr und warum?“

▪ Die heutige Situation der Zuständigkeiten ist ein Ergebnis der Bahnreform aus 1996

▪ Zuordnung der Verantwortlichkeiten = Aufgabenträgerschaft auf nachgelagerte Ebenen

▪ In Niedersachsen wird die Aufgabenträgerschaft nach dem Fahrweg zugeordnet

▪ Schienenverkehr (SPNV) = drei Aufgabenträger: Niedersachsen (LNVG), Region Hannover 
und Regionalverband Braunschweig

▪ Bus-/Straßenbahnverkehr = 37 Aufgabenträger: Kreise und kreisfreie Städte 
(kooperierende Zusammenschlüsse möglich z.B. in Form von Zweckverbänden möglich)

▪ Die Aufgabenträger definieren, bestellen und bezahlen den Nahverkehr in ihrer 
fachlichen und räumlichen Zuständigkeit (eigener Wirkungskreis) im Rahmen der 
Daseinsvorsorge

▪ Die heterogene kommunalpolitische Priorisierung des Nahverkehrs führt zu dessen 
heterogenen Ausprägung im Land
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BLOCK II
DER NAHVERKEHRSPLAN (NVP)
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ÖPNV-
Verantwortlichkeiten

In Niedersachsen ist Busverkehr Kreissache
Der Nahverkehrsplan als ÖPNV-Rahmenplanung des Aufgabenträgers

Erstellung eines Nahverkehrsplanes (alle 5 Jahre) als

Planungsinstrument

▪ Bestandsaufnahme des ÖPNV-Angebotes vor Ort

▪ Zielvorgaben für die zukünftige Entwicklung

▪ Formulierung von Qualitätsstandards und Zielen

▪ Definition der ausreichenden Bedienung mit ÖPNV-
Verkehrsleistungen als Aufgabe der Daseinsvorsorge

Steuerungsinstrument

▪ Lenkung des operativen Geschäfts

▪ Kann durch Aufnahme in verkehrsvertragliche 
Dokumente Verbindlichkeit erlangen

Vorbereitendes Vergabeinstrument

▪ Definition der zu vergebenen Leistungspakete

▪ Festlegung der angestrebten Vergabeart

▪ Entscheidungsgrundlage bei der Liniengenehmigung12 ÖPNV – WER, WAS, WIE UND WARUM? | STEPHAN BÖRGER | 06.03.2023



„Die Busfahrerin hatte letztens 
nicht genug Wechselgeld“

Der NVP befindet nicht über Einzelschicksale, 
sondern ist ein strategischer Rahmenplan

Fahrplan

“Im Bus riecht es komisch“

„Morgens bekomme ich auf der 
Linie 40 nie einen Sitzplatz“

„Ich finde, der Busfahrer fährt zu 
ruckelig…“

„Der Umstieg klappte gestern nach 
der 6. Stunde nicht“

„Letzte Woche ist am Dienstag der 
Bus nicht gekommen“

13

„Kann der Bus fünf Minuten 
früher abfahren?“
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„Kann der Bus fünf Minuten 
früher abfahren?“
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Die Aufstellung des Nahverkehrsplans
Das Pflichtprogramm der gesetzlich vorgegebenen Beteiligung

Mobilitätsmanagement, Stephan Börger
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Bestandsaufnahme

Bestandsanalyse

Maßnahmenkonzeption

Anhörung nach §8 Abs. 3 PBefG / §6 Abs. 4 NNVG

Formeller Beschluss des Aufgabenträgers

Minimalprinzip:
NVP-Bearbeitung als ver-
waltungsinterner „Closed
Shop“ ohne Rückkopplung 
mit Interessensgruppen

Beteiligung von Externen erst 
nach verwaltungsinterner 
Fertigstellung des NVP-
Entwurfes:

Zu beteiligen sind: Straßen-
baulastträger, Verkehrsunter-
nehmen, kreisangehörige 
Gemeinden, Fahrgastver-
bände, Behindertenbeiräte 
[…]



Die Aufstellung des Nahverkehrsplans
Ein erweitertes Beteiligungsverfahren erreicht weitere Interessensgruppen

Mobilitätsmanagement, Stephan Börger
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Bestandsaufnahme

Bestandsanalyse

Maßnahmenkonzeption

2. Beteiligung
Anhörung nach §8 Abs. 3 PBefG / §6 Abs. 4 NNVG

Formeller Beschluss des Aufgabenträgers

Kommunikativer Aufwand, 
um möglichst alle repräsen-
tiven Zielgruppen „zu „er-
wischen“. Nutzung aller zur 
Verfügung stehender Kanäle 
und Formate

1. Beteiligung

Das gesetzliche Verfahren ist 
in diesem Fall erst die zweite 

Stufe nach dem vorge-
schalteten  Beteiligungs-

format



Kennenlernen von Quellen und Zielen

▪ Gesundheitsversorger (z.B. Ärzte)?

▪ Touristische Ziele?

▪ Verwaltung & Freizeiteinrichtungen?

▪ Schulen & regionale Arbeitgeber?

▪ Interessensgruppen?

Merkzettel für Interessensgruppen & Gemeinden

▪ Eigene Wünsche aktiv ggü. dem AT kommunizieren!

▪ Unbedingt beim NVP-Anhörungsverfahren beteiligen 
und ein Beteiligungsverfahren einfordern

Tipp: Das nicht den Mitarbeitern in der Verwaltung 
überlassen, die das nicht beurteilen können!

Mögliche Fragen an den ÖPNV-Aufgabenträger

▪ Wie sind die Vorstellungen des AT, welche Ziele 
werden wie im ÖPNV verfolgt (Strategie vorhanden)?

▪ Wurden diese Vorstellungen konkret in den NVP 
übernommen? 

▪ Warum macht der AT was wie und was sind die 
Entscheidungsprämissen hierfür?

„Findungsphase“

▪ Welcher ÖPNV ist gewünscht?

− Im Binnenverkehr?

− Über die Gemeindegrenze hinweg?

▪ Ist das Thema richtig priorisiert?

▪ Gibt es auf Gemeindeebene die 
Bereitschaft zur Co-Finanzierung?

Was kann Vor Ort getan werden?
Außerschulische Mobilitätsinteressen vertreten
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Zusammenfassung Block II
„Der Nahverkehrsplan“

▪ Zentrales Instrument zur ÖPNV-Ausgestaltung der Aufgabenträger ist der sog. 
Nahverkehrsplan (NVP) = Rahmenplan vergleichbar einem Flächennutzungsplan

▪ Fünf-Jahres-Turnus zur Aufstellung durch den Aufgabenträger

▪ Der NVP ist das Dokument, in dem die ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit 
ÖPNV-Verkehrsleistungen als Aufgabe der Daseinsvorsorge niedergeschrieben ist 

▪ Gesetzlich bestimmtes Verfahren zur Beteiligung – das Vorschalten eines Beteiligungs-
verfahrens (z.B. durch eine Bürgerbeteiligung) ist auf freiwilliger Basis möglich

▪ KLARE EMPFEHLUNG: Kommunen sollten ggü. dem Aufgabenträger unbeschadet der 
fachlichen Zuständigkeit eigene Wünsche und Anforderungen formulieren und  
vorher die kommunalen Bedürfnisse recherchieren
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BLOCK III
DAS LIEBE GELD
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ÖPNV-Finanzierung in Niedersachsen
Die Aufgabenträger erhalten jährlich über 192 Mio. EUR Finanzhilfen

• Jährliche Zuweisung von NNVG-
Finanzhilfen an die ÖPNV-AT

• NNVG-Finanzhilfen sind keine 
Förderungen, sondern „gehören“ 
den Aufgabenträgern - die LNVG 
überprüft lediglich die zweckent-
sprechende Verwendung

• Verwendung konsumtiv und investiv 
möglich

• NNVG-Novelle 2017: Zusätzliche 
Finanzhilfen nach §§ 7a und 7b

• NNVG-Novelle 2022: Zusätzliche 
Finanzhilfen nach §7a und neu nach 
§7e (regionales Schüler-/Azubiticket)

• Mit Einführung des Deutschland-
Tickets sind weitere Änderungen zu 
erwarten
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Eigenanteile können aus NNVG-
Mitteln bestritten werden  

• LNVG prüft Verwendungsnachweise

Folgt 
gleich!

NNVG-Finanzhilfe ist nicht gleich Förderung
Das Eine kann aber das Andere sinnvoll ergänzen

ÖPNV-Förderungen des Landes („LNVG-Welt“)

• Fördertatbestände gem. NGVFG z.B.

o Bau von Haltestellen/Busbahnhöfen

o Betriebshöfe Bus & Stadtbahn

o Busbeschleunigung und -beschaffung

o Fahrgastinformation

o (…)

• Förderbewilligung landesbedeutsamer Buslinien

Weitere ÖPNV-Förderungen

• EFRE (Land/EU)

• Klimaschutzmittel (Bund) 

• Befristete Förderaufrufe (Bund, Land, EU)

• (…)
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Zusammenfassung Block III
„Das liebe Geld“

▪ Das Land Niedersachsen gibt Teile der vom Bund erhaltenen Regionalisierungsmittel
als NNVG1-Finanzhilfen an die ÖPNV-Aufgabenträger weiter – diese Mittel gelten dann 
als deren Eigenmittel

▪ Die Aufgabenträger haben bis zu drei Jahre Zeit, der LNVG die gesetzeskonforme 
Mittelverwendung mittels Verwendungsnachweis zu bestätigen

▪ Die zulässigen Verwendungszwecke stehen im NNVG (§7) – bei Fragen anrufen!

▪ Das Land finanziert darüber hinaus das ÖPNV-Förderprogramm (NGVFG) z.B. für den 
barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen, landesbedeutsame Buslinien etc.

▪ Die verbleibenden Eigenanteile (Kosten abzgl. Landesförderung) können durch die 
NNVG-Finanzhilfen bestritten werden (gilt für die Eigenanteile aller Förderprogramme)

22

1Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz
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BLOCK IV
MÖGLICHKEITEN DER VERGABEPOLITIK
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Der „kleine“ Unterschied….
Eigenwirtschaftlichkeit contra Gemeinwirtschaftlichkeit

Die LNVG ist im PBefG1-Genehmigungsrecht der Schiedsrichter

• Eigenwirtschaftlich sind solche Verkehre (Linien), bei denen der Aufwand nur 
durch Beförderungserlöse, allgemeine Finanzierungsregelungen („Allgemeine 
Vorschriften“, Schwerbehinderten-Freifahrten) und sonstige Erträge (z. B. aus 
Werbung an den Fahrzeugen) gedeckt wird.

• Zuschüsse der öffentlichen Hand (für die Finanzierung von Verkehrsleistungen) 
sind grundsätzlich zu vermeiden = Vorrang der Eigenwirtschaftlichkeit

• erst wenn eine ausreichende Verkehrsbedienung (definiert vom AT) eigenwirt-
schaftlich nicht möglich ist, dürfen öffentliche Zuschüsse gewährt und somit 
gemeinwirtschaftliche Verkehre genehmigt werden. Entweder über 

o Direktvergaben an kommunale Verkehrsunternehmen oder aber über

o Ausschreibung der vom AT gewünschten Qualität & Verkehrsleistung

ÖPNV – WER, WAS, WIE UND WARUM? | STEPHAN BÖRGER | 06.03.2023
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Der ÖPNV-AT definiert 
Umfang und Qualität der 

gewünschten Verkehrs-
bedienung in einer Vorab-
bekanntmachung (VB) im    

EU-Amtsblatt (Auszug oder 
Konkretisierung des NVP)

Genehmigungsantrag für 
eigenwirtschaftlichen 

Verkehr bei LNVG?

Verkehr wird eigenwirtschaftlich erbracht
• Betrieb auf eigenes Risiko des VU ohne Ausgleichs-

zahlungen des AT (Ausnahme: Allgemeine Vorschrift   
(AV), sofern der ÖPNV-AT eine AV zulässt)

• In Übereinstimmung mit Anforderungen der VB

Verkehr wird gemeinwirtschaftlich erbracht
• Initiative und Finanzierung liegen beim AT
• Vergabe eines ÖDA nach Ausschreibung oder 

Direktvergabe an Verkehrsunternehmen
• In Übereinstimmung mit Anforderungen der VB
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Antragsentscheidung: LNVG 
als Genehmigungsbehörde
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Die Vorabbekanntmachung
Die Aufgabenträger-Positionsbestimmung: „Was man (bezahlen) will“
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Allgemeine Vorschrift (AV)

• AT leistet Ausgleich für tarifliche Mindererlöse

• Bedingte Steuerungsmöglichkeit über NVP 
und/oder Vorabbekanntmachung

• Verkehrsleistung ist eigenwirtschaftlich

• Kein Verkehrsvertrag zwischen AT <->VU

Direktvergabe

• Betrauung eines kommunalen Unternehmens

• Definierte gemeinwirtschaftliche Leistung

• Steuerungsmöglichkeiten über Verkehrsvertrag

Ausschreibung

• Wie Direktvergabe, aber Ausschreibung statt 
direkte Betrauung
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Der ÖPNV-Markt ist mittlerweile bunt
Wie gestalten ÖPNV-Aufgabenträger im Markt?

Stand 01.02.23
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Zusammenfassung Block IV
„Möglichkeiten der Vergabepolitik“

▪ Das Personenbeförderungsrecht (PBefG) differenziert zwischen Verkehren mit und 
ohne öffentliche Zuschüsse (eigenwirtschaftliche/gemeinwirtschaftliche Verkehre)

▪ Die LNVG ist im Genehmigungsrecht der Schiedsrichter (Genehmigungsbehörde)

▪ Mittelbare AT-Beteiligung beim eigenwirtschaftlichen Verkehren (kein Verkehrsvertrag), 
Steuerung hauptsächlich über Nahverkehrsplan und Vorabbekanntmachung als Grundlage 
der LNVG-Entscheidung als Genehmigungsbehörde

▪ Unmittelbare AT-Beteiligung, da Verkehrsvertrag zwischen Unternehmen und AT

▪ Landesweit heterogene AT-Vergabepolitik
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BLOCK V
SONST NOCH WAS?
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Förderrichtlinie über die „Gewährung von 

Zuwendungen für die Finanzierung von 

landesbedeutsamen Buslinien“ aus 2022

• Landesförderung von Betriebsleistungen 

mit hochwertigen Bedienstandards

• SPNV-Ergänzung dort, wo wirtschaftlich 

nicht vertretbar / betrieblich nicht möglich

• Antragstellung durch ÖPNV-Aufgabenträger

• Finanzierung AT-Eigenanteils nötig

• ÖDA ist Voraussetzung, nicht für 

eigenwirtschaftliche Linien Verkehre

• In 2016 hat eine Potenzialstudie 53 

mögliche Verbindungen identifiziert

Das Landesbusförderprogramm
SPNV-Qualitäten auch im Busverkehr umsetzen

Start in 2023
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Das Landesbusförderprogramm
SPNV-Qualitäten auch im Busverkehr umsetzen

Vorteile von Landesbuslinien

• Kurzfristige Schaffung von angebotsstarken 

ÖPNV-Korridoren

• Erschließung von schienenfernen Räumen 

mit schienenähnlicher Angebotsqualität

• Nur eng begrenztes „Verbiegen“ des 

Angebotes für den Schülerverkehr zulässig, 

d.h. hohe Verlässlichkeit und Attraktivität

▪ MOBILOTSIN kann bei der Grobplanung 

unterstützen 
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Fachliche 
Bewertung

Quelle: 

EFRE-Förderung für Mobilitätszentralen
Gesamtfördervolumen ca. 3,2 Mio. EUR

EFRE-Förderung für Flexible Bedienformen
Gesamtfördervolumen ca. 9,7 Mio. EUR

Stand: September 2021

EFRE-Förderung für CO2-arme Fahrzeuge
Gesamtfördervolumen ca. 14,2 Mio. EUR

• Antragstellung
• Finanzfragen

Das EFRE-Programm des Landes
CO2-Reduktion durch Verbesserung der Stadt-/Umlandmobilität im ÖPNV
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Zusammenfassung Block V
„Sonst noch was?“

▪ Das Land Niedersachsen fördert seit 2017 sog. landesbedeutsame Buslinien

▪ Erfüllung von raumstrukturellen Voraussetzungen

▪ Definition von Mindestqualitäten (Betriebs- und Taktzeiten, Fahrzeuganforderungen)

▪ Weitere Voraussetzung: NUR Gemeinwirtschaftliche Verkehre

▪ Antragstellung durch ÖPNV-Aufgabenträger (Kreise, kreisfreie Städte) bei der LNVG

▪ EFRE-Förderung des Landes ab demnächst wieder für drei Themen möglich

▪ Flexible Bedienformen

▪ Mobilitätszentralen

▪ Saubere Busse
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Wir bleiben im Gespräch

Stephan Börger
Bereich Mobilitätsmanagement
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